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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.10.2003 

Geschäftszahl 

2002/12/0064 

Rechtssatz 

Aus Art. 6 EGV (nunmehr Art. 12 EG) und Art. 59 ff EGV (nunmehr Art. 49 ff EG) ist für den 
Beschwerdeführer (einen Rechtsanwalt und gerichtlich beeideten Dolmetscher) deshalb nichts zu gewinnen, weil 
seinem Wunsch, in Österreich die Beglaubigungen von Unterschriften durchzuführen bzw. im Bundesland 
Vorarlberg als Legalisator bestellt zu werden, jeder europarechtliche Bezug fehlt. Weder hat der 
Beschwerdeführer einen konkreten grenzüberschreitenden Sachverhalt dargelegt, noch hat er die Bewilligung 
eingeschränkt auf grenzüberschreitende Sachverhalte beantragt. Er hat nur ganz allgemein vorgebracht, auch 
Klienten in anderen Mitgliedsstaaten zu haben. 


